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der schwankende Marktwert dieser Metalle die

Fixierung der Abgabe. Die neueingeführten Sätze
sollten daher nur als ein Versuch angesehen werden,
der unter Gewährung einer angemessenen Über-

gangsfrist berichtigt werden solle, sobald hin-
reichende Erfahrungen gesammelt sein würden.
Für Kohle war bisher eine royalty von 1 sh

für jede einen Jahresertrag von 20 Tonnen pro

50 Morgen übersteigende Tonne zu bezahlen; die

Abgabe ist nunmehr auf 6 d ermäßigt.
Die dem Administrator von Südrhodesien er-

teilte weitgehende Befugnis zum Erlaß von Aus-

führungsbestimmungen ist durch die Novelle auf
Anordnungen zur Sicherung angemessener Kost
und Unterkunft für die eingeborenen Arbeiter

ausgedehnt sowie auf Vorschriften über die Be-
stellung geeigneter Aufsichtspersonen, über das
Wohlergehen der eingeborenen Arbeiter und die
Befolgung aller damit zusammenhängenden Be-
stimmungen. Die Aufsichtspersonen sind von den
Unternehmern zu ernennen und zu besolden.

Die neue Verordnung gilt nicht für Alluvial-
vorkommen und ist beschränkt auf Mineralvor-

kommen, die nach dem 31. Dezember 1907 und

vor dem 1. Januar 1914 registriert werden.

Die zeitliche Beschränkung dürfte teilweise damit
zusammenhängen, daß man grundlegende Ver-

änderungen in der politischen Verfassung Süd-
rhodesiens im Sinne einer stärkeren Anteilnahme
der Bevölkerung an der Regierung erwartet und

es den zukünftigen gesetzgebenden Körperschaften
überlassen will, weiter reichende Vorschriften zu
erlassen.

Geplante Vorschriften für den Vertrieb von Hell-

mittein in Meuseeland.

Im Juli 1907 ist im neuseeländischen Re-
präsentantenhause von einem Abgeordneten ein

Gesetzentwurf zur Regelung des Vertriebs von

Geheimmitteln und zur Unterdrückung von Quack-

salbern eingebracht worden. Dieser Entwurf wurde
vom Parlament nach kurzer Beratung einem be-

sonderen Ausschusse überwiesen. Der Ausschuß
hat in seinem inzwischen erstatteten Berichte die
Ablehnung des Entwurf und Vorlegung eines
neuen Entwurfs seitens der Regierung empfohlen.
Für den neu vorzulegenden Entwurf sind dabei

von dem Ausschusse folgende Vorschläge gemacht
worden:

1. Das Anpreisen und Feilhalten gesundheits-
schädlicher oder wertloser Heilmittel und Instru-
mente ist zu verhindern.

2. Der Verkauf von Heilmitteln ist davon

abhängig zu machen, daß ihre Bestandteile auf der
Verpackung deutlich angegeben sind, ausgenommen:

a) wenn solche Heilmittel auf Grund ärztlicher

Verordnung verabreicht werden;
b) wenn in einem gerichtlichen Verfahren nach-

gewiesen wird, daß ein solches Heilmittel
ein Original-Geheimmittel ist und gewissen

sonstigen Bedingungen entspricht.

3. Die ungerechtfertigte Benutzung des Namens

eines Arztes oder die Anwendung anderer irre-

führenderBezeichnungenzur Anpreisungdes Mittels
ist zu untersagen.

4. Die Verabreichung von Mitteln, die der

Empfängnis vorbeugen sollen, ist nur zugelassenen
Arzten und Tierärzten zu gestatten.

Das Parlament hat den Bericht des Aus-

schusses zur Kenntnis genommen, ist jedoch bis

zum Schlusse der vorjährigen Tagung auf die

Angelegenheit nicht zurückgekommen.
(Nach einem Berichte des Kaiserl. General=

konsulats in Sydney.)

Vorschriften Jur Verhinderung der Einschleppung

anstechender Krankheiten nach den Salomons-Inseln.

Der britische High Commissioner für den west-
lichen Teil des Stillen Ozeans hat laut Ver-

ordnmg Nr. 1 vom Jahre 1907 zur Verhütung

der Einschleppung ansteckender Krankheiten nach
den britischen Salomons-Inseln unter Aufhebung
der Verordnung Nr. 1 vom Jahre 1897 neue

Vorschriften erlassen, wonach alle die Inselgruppe
anlaufenden Schiffe zuvörderst in den Hafen von

Gavatu oder nach einem anderen vom High

Commissioner als Einfuhrhafen zu bestimmenden
Platze gehen und dort bis zur Untersuchung und

Zulassung zum Handelsverkehre durch den Gesund-
heitsbeamten in Quarantäne liegen müssen.

Jedes bei der Gruppe eingehende Schiff hat
bei der Ankunft innerhalb drei Meilen von der

Küste, bis die Verkehrserlaubnis gegeben ist, bei
Tage eine gelbe Flagge am Fockmast und bei

Nacht ein rundes rotes Licht zu zeigen.

Lliteratur.

Maercker, Major der Schutztruppe für Südwest-
afrika: Unsere Kriegsführung in Deutsch-
Südwestafrika. Berlin 1908. Verlag von

Hermann Paetel.
Die Schrift enthält einen Vortrag, den Major

Maercker am 21. November 1907 in der Abtei-

lung Berlin-Charlottenburg der Deutschen Kolonial-
gesellschaft gehalten hat. „Das alte Südwestafrika
ist tot, die Bahn ist frei, ein neues soll erstehen.

Beherzigen wir die Lehren, dann wird uns der
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Erfolg nicht fehlen. Mit ihm setzen wir unsern
toten Kameraden das schönste Denkmal.“

Dernburgs Programm. Ein Wendepunkt im
Schicksal Deutsch = Ostafrikas. Kolonie oder

Negerland unter deutscher Flagge? Von
Africanus minor. Berlin 1908. Martin

Oldenbourg, Verlagsbuchhandlung. Preis 1 Mk.
Die kleine Schrift gibt im wesentlichen die

programmatischen Erklärungen Sr. Exzellenz des
Herrn Staatssekretärs in der Budgetkommission
des Reichstags wieder. Da die Kommissions-

berichte in ihrer ausführlichen authentischen Fassung
der breiteren Offentlichkeit nicht zur Verfügung
stehen, so darf die vorliegende Broschüre als ein
brauchbares Werkzeug für die koloniale Werbearbeit
bezeichnet werden.

Dr. Cramer, Gymnasialdirektor in Eschweiler:
Afrika in seinen Beziehungen zur an-
tiken Kulturwelt. Mit 34 Abbildungen und

drei Karten. Gütersloh 1907. Verlag von

C. Bertelsmann. Preis 2,40 Mk., geb. 3 Mk.

Verkehrs--Machrichten.

Der Staatssekretär des Reichs-Postamts hat die Einrichtung einer Postanstalt in Muaja

(Deutsch-Ostafrika) genehmigt.
Langenburg.

Die Postagentur Langenburg führt jetzt die Bezeichnung Neu-

In Osona und Großbarmen (Deutsch-Südwestafrika) sind am 16. März 1908 Reichs-

Telegraphenanstalten für den internationalen Verkehr eröffnet worden.

Die Worttaxe für Telegramme dorthin ist dieselbe wie für Telegramme nach den übrigen
Anstalten des Schutzgebiets.

In Akonolinga (Kamerun) ist am

Sie beträgt zur Zeit 2 Mk. 75 Pf

5. Februar 1908 in Verbindung mit der daselbst

bereits bestehenden Reichs-Telegraphenanstalt eine Postagentur eingerichtet worden, deren postalische
Tätigkeit sich auf die Annahme und Ausgabe von gewöhnlichen und eingeschriebenen Briefsendungen
sowie auf die Ausgabe von gewöhnlichen Pakcten erstreckt.

Postbampfschifsverbindungen nach den deutschen Schntgebieten für den Monat Aprit 1908.
Die Abfahrt erfolgt ausschiffungshafen Briefe müssen aus

Nach vom Ein- « Dauer Berlin spãtestens

schiffungshafen am: der Uberfahrt abgesandt werden am:

I. beutsch-Ostafriha. Meel 13. April 4. Mai Mombasa O 16 Tage 11. April 2. Mai
8) gahButoba, Muansa und ss (deuische Schiffe) 10 abds. *!5|

eWeer.Porseille 10. jedes MonatsMombosa O 17 Tage jed. Mts. 10 abds.
5 und von der End « «

zu Schiff 0 ch den Besem- Brindisi 5. April Mombasa 17 Tage 3. April 108 abds.Rngsorte - (Mal.SchMt)’12-Apkil Mombasa 18 Tage 10. April 108 abds.

Neapel 13. April 4. Mai Tanga 17 Tage 11. ## Fil 2. Maib !6 77Soennn,!AGeu 7 — a## #6 6 g B *
esa, Pangani 5.ü5 Te TeVai-s9. 1nWt.beite* E GWrindi, 5 5. April Tanga Tage m April 10 abds.

Neapel 13. April 4. Mai Daressalam 18 Tage 11. April 2. Mai
(deutsche Schiffe) 10 abds

Marseille 10. jedes Monats Zanzibar 18 Tage 8. jed. Mts. 10 abds.
(von Zaonzibar unminelbar

ch nach Deutsch·Ostafrita· wa idt u
(ausschl. der unter arund b · gentsdampfer in 6 Sund.) .

enannten Vostort Brindisi 5. April Daressalam 17 Tage 3. April 10# abds.
(engl. Schiffe) -

Brindisi 12. April 10. Mai Banzibar 20, 22 Tag 10. April 8. Mai
Cengl. Schiffe) alam we 108 abds.mit a E
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